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Vorwort

Die Autos haben nicht nur unsere  
Lebensweise sondern auch den 
öffentlichenRaumindenGemeinden
erheblichverändert.Nichtnur,dass
immer mehr Menschen in entlege-
nereWohngebieteabwanderten,es
verschwandenauchvieleNahversor-
ger aus den Orts zentren. Heute sind 

Gemeinden mit Leerständen im Ortszentrum, mit Zersie-
delungdurchständigwachsendeWohn-undGewerbe-
gebiete an den Ortsrändern und mit einer Überlastung 
derVerkehrswegekonfrontiert.

Hinzu kommt, dass die Geschwindigkeit als Treiberin 
dieser Entwicklung in den letzten Jahren noch mehr an 
Fahrtaufgenommenhat.Soerfordernerfreulichegesell-
schaftlicheEntwicklungen,wiedieBerufstätigkeitder
Frau, der kontinuierliche Anstieg des Lebensalters sowie 
die Globalisierung noch mehr Mobilität und Flexibilität 
unddasinallenLebensbereichen.UmhierSchritthalten
zukönnen,reichensicherkeineeinfachenAntworten.

Die Antwort, die mit dem vorliegenden mobiledarauf
gegebenwird,erscheintaufdenerstenBlickwider-
sprüchlich. Es ist nämlich ein genau gegensätzliches 
Rezept,dasdieGemeindenfürdieZukunftrüstensoll.
NichtmehrTempo,sondernverkehrsberuhigteOrtszen-
tren,diewiederzuAufenthalts-undWirtschaftsräumen
werdenundüberkurzeWegedieNahversorgungmit
Schulen,KindergärtenoderbetreutenWohnformenzur
Verfügungstellen,sindgefragt–verbundenmiteiner
verkehrssicherenundbarrierefreienStraßenraumge-
staltung, die eine eigenständige Mobilität von den 
KidsbishinaufinshoheAlterermöglicht.Nichtzuletzt
brauchtesdenAusbauderAngebotefüreinemulti-
modale Mobilität, die noch in den Kinderschuhen steckt. 
Eines ist klar, nur durch gemeinsame Anstrengung, 
durch ein gemeinsames Ziel werden wir diese Heraus-
forderungenderneuenZeitannehmenundbewältigen
können.

Ihre
LH-Stv.in Ingrid Felipe
Landeshauptmann-Stellvertreterin, 
LandesrätinfürUmwelt,Natur-undKlimaschutz,
MobilitätundNachhaltigkeit
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Die Anforderungen an die Kommunalpolitik sind 
in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. 
DashoheVerkehrsaufkommen,oftgeprägtvon
Durchzugs- und Ausweichverkehr und verbunden 
mit einem Verlust an Lebensqualität, verlangt in 
vielen Gemeinden nach dringenden Lösungen. Hinzu 
kommtdiedynamischeEntwicklungindenZustän-
digkeitsbereichenKinderbetreuungundAltenpflege,
dieauchfürdieVerkehrspolitiknichtohneFolgen
bleibt.

MitBlickaufdendemografischenWandelfordertdas
renommierteÖsterreichischeWirtschaftsforschungs-
institut(WIFO)eingenerellesUmdenkeninder
kommunalenVerkehrspolitik.EineAntwortaufdie
wachsendeZahlältererMenschenseidieSchaffung
»langfristigtragfähigerVersorgungs-undMobilitäts-
strukturen«.1DamitrückenMaßnahmenzurVer-
besserungderlokalenNahversorgungsowiezur
FörderungeinerdauerhafteigenständigenMobilität
vonSenior:innen(undKindern)indenMittelpunkt.
DergesamteVerkehrsablauf,sodasWIFO,müssezu 
diesem Zweck »entschleunigt« und die Verkehrs-
sicherheit erhöht werden.2

Mit der Verankerung der »Begegnungszone« in der 
NovellezurStraßenverkehrsordnung(StVO)2013
hat der Gesetzgeber den bestehenden Angeboten 
zurPriorisierungdesFuß-undRadverkehrs–wie
Tempo-30-Zone,Wohnstraße,Fußgängerzone–eine
neue Möglichkeit der Verkehrsberuhigung hinzuge-
fügt.EineOption,diebesondersauchfürländliche
GemeindenvonInteresseseindürfte,ermöglicht
siedochStraßenabschnitte,aufdenendemLang-
samverkehrhohePrioritäteingeräumtwirdund
gleichzeitigdieDurchleitfunktiondesKfz-Verkehrs
erhalten bleiben kann.

Das vorliegende mobile bietet einen Überblick zu 
den verschiedenen Zonenregelungen und arbeitet 
dieUnterschiedeheraus.DiePublikationversteht
sichalsLeitfadenzurUnterstützungeinernach-
haltigenEntscheidungsfindungüberdiezukünftige
GestaltungzentralerStraßenräumeinGemeinden.

Gemeinden lebenswert gestalten
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Begegnungszonen eröffnen Gemeinden die Möglichkeit, den Fußverkehr zum  
Maßstab der Verkehrspolitik zu machen, ohne den Autoverkehr auszuschließen. 

Dorfzentren können so gestaltet werden, dass sie zum Aufenthalt, zum Einkaufen 
und Flanieren einladen und gleichzeitig eine hohe Wohnqualität bieten.3

Begegnungszonen als Chance
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WirtschaftswachstumunddasVersprechenindivi-
duellerMobilitätläuteteninderzweitenHälftedes 
20. Jahrhunderts den Siegeszug des Automobils ein. 
In der Folge setzte sich ein vom motorisierten Indi-
vidualverkehrbestimmterLebensstilmittiefgreifen-
denAuswirkungenaufdieSiedlungsstrukturenin
den Gemeinden durch. 

Fortschreitende Zersiedelung. In den 1960er-Jahren 
nochalsWirtschafts-undAufenthaltsraumgenutzt,
wurdederStraßenraumzusehendsdemAutover-
kehr untergeordnet. Die schnelle Überwindung von 
Dis tanzen begünstigte zugleich die Trennung der  
LebensbereicheWohnen,ArbeitundFreizeit,ver-
bunden mit der »Abwanderung« von Einrichtun-
genderNahversorgungsowiederVerlagerungvon
WohngebietenandenOrtsrand.FunktionundEr-
scheinungsbild der Ortszentren wurden dadurch  
einemgründlichenWandelunterworfen.4 

Verlorener Lebens- und Wirtschaftsraum. Ein  
halbes Jahrhundert später beherrschen meist stark 
frequentierteVerbindungsstraßenundflächen-
intensiveParkräumedieOrtszentren.Deroftüber-
bordende Durchzugs- und Ausweichverkehr belastet 
viele Gemeinden nicht nur mit Lärm und Schad-
stoffen,sondernführtinsgesamtzumVerlustvon 
Lebens-undWirtschaftsraumindenGemeinden. 
DieFolgekostenkönnteninZukunftdurchdenVer-
sorgungsauftragderKommunenimBereichAlten-
pflegeundKinderbetreuungzusätzlichsteigen.

Verkehrsberuhigung als Antwort. Angesichts der 
demografischenEntwicklungschlagenExpert:innen
desÖsterreichischenInstitutsfürWirtschafts-
forschung(WIFO)eine»generelleEntschleunigung
desVerkehrsablaufsundeineVereinfachungder 
Verkehrsteilnahme« vor.5 Der wachsenden Zahl von 
älterenMenschenmitEinschränkungenvonWahr-
nehmungs-undReaktionsfähigkeitmüssedurch
eine Erhöhung der Verkehrssicherheit, durch die Ein-
führungvonflächendeckendenTempo-30-Zonen,
durchdenAusbauderFuß-undRadwegenetze 
sowiedurchMaßnahmenzurBarrierefreiheitent-
sprochen werden. 

Kontext Siedlungspolitik. In letzter Konsequenz 
habe diese Entwicklung eine Änderung der gesam-
tenVerkehrssystemplanungzurFolge,die,sofordert
dasWIFO,eineEinbettungindenGesamtkontextder
Siedlungsentwicklung sowie eine Abstimmung mit 
den regionalen und örtlichen Raumordnungskonzep-
tenerfordere.6 Die Ausweisung von verkehrsberuhig-
ten Zonen ist dabei nicht »nur« eine verkehrspoliti-
scheAufgabe,siewirftvielmehrganzgrundlegende
FragenderFunktionundGestaltungöffentlicher
RäumeinSiedlungsgebietenauf.7

Ortstypischen Charakter betonen. Begegnungs-
zonensindsogesehenalsgroßeChancefürGe-
meindenzubegreifen,einervomKfz-Verkehrdomi-
nierten Siedlungsentwicklung wirksam zu begegnen 
undWohn-,Lebens-undWirtschaftsräumezurück-
zuerobern.8 Auch können mit Begegnungs zonen 
städte- und ortsbauliche Akzente gesetzt werden, 
die den besonderen Charakter, die Qualität und  
Einmaligkeit einer Gemeinde durch eine indivi duelle 
AusgestaltungzentraleröffentlicherRäumebetonen.9

Bürger:innenbeteiligung und Akzeptanz.Verfahren
zur Beteiligung von Bürger:innen spielen in der Kom-
munalpolitik eine wachsende Rolle. Das gilt in be-
sonderemMaßefürBegegnungszonen,derenAk-
zeptanzmaßgeblichvonihrerverkehrstechnisch
einwandfreienUmsetzungsowievoneineranspre-
chendenAusgestaltungmithoherAufenthaltsquali-
tät abhängt. Die Zone muss klar abgegrenzt, mit  
attraktivenNutzungsangebotenausgestaltetund
vomherkömmlichenStraßenraumklarunterscheid-
barsein.WirdnurdieGeschwindigkeitreduziert,
ohneentsprechendeBegleitmaßnahmenzusetzen,
bestehtdieGefahr,dassdieZonelediglichals 
»Schikane«empfundenwird.10DiefrühzeitigeEin-
bindung von Bürger:innen in den Entscheidungs-
prozess kann zu einer nutzergerechten Gestaltung 
beitragenunddieIdentifikationmitderBegeg-
nungszonestärkenhelfen.
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Rechtliche Voraussetzungen 
Mit der Verankerung der »Begegnungszone« in der Straßenverkehrsordnung 

verfügen Gemeinden über ein innovatives Instrument der Verkehrsberuhigung, 
das auf gegenseitige Rücksichtnahme setzt und Regeln für ein Nebeneinander 

von Langsamverkehr und Kfz-Verkehr vorgibt.
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2011wurdeunterdemTitel»Gemeinschaftsstraßen.Attraktivundsicher«
von Einrichtungen zur Förderung der Verkehrssicherheit aus Deutsch-
land,derSchweizundÖsterreicheinePublikationherausgegeben,dieder
Ausge staltung von Begegnungszonen gewidmet war.11 Die Begegnungs-
zonewirddarinalsStraßenraumcharakterisiert,derdurchseineGestal-
tungdiegegenseitigeRücksichtnahmeundgleichwertigeNutzungdurchalle
Verkehrsteilnehmer:innenfördertsowieeinehoheAufenthaltsqualitätsicher-
stellt.DassderGestaltungdesöffentlichenRaumsindiesemKonzepteinbe-
sondershoherStellenwertbeigemessenwird,zeigtsichauchinderAnfor-
derung, Verkehrssicherheit und reduzierte Geschwindigkeiten nicht durch 
verkehrsregelndeMaßnahmen,sonderndurch»selbsterklärendeGestaltung«
 zu gewährleisten.12 
 
EntsprechendkurzgefasstsindauchdiegesetzlichenRegelungen,welche
mitder25.NovellezurStraßenverkehrsordnung(StVO1960)eingeführtund
mit31.März2013inKraftgetretensind.In§2Abs.1Z2awirddieBegeg-
nungszonealsStraßedefiniert,»derenFahrbahnfürdiegemeinsameNut-
zungdurchFahrzeugeundFußgängerbestimmtist,unddiealssolchege-
kennzeichnetist«.Nach§76c(2)bzw.(3)könnenFußgänger:innen»die
gesamte Fahrbahn benützen«, allerdings ohne die Fahrzeug lenker:innen da-
bei»mutwillig[zu]behindern«.DieLenker:innenvonFahrzeugendürfendie
»Fußgängerwedergefährdennochbehindern«undsindangehalten,eine
Geschwindigkeitvonhöchstens20km/hzufahren.

ÜberdiezulässigeHöchstgeschwindigkeitvon20km/hhinauskanngemäß
§76c(6)eineErhöhungdesTempolimitsauf30km/hinErwägunggezogen
werden, und zwar dann, »wenn es der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Ver-
kehrs dient und aus Gründen der Sicherheit des Verkehrs keine Bedenken 
dagegenbestehen,(…)«.DasParkenvonKraftfahrzeugenistnuranden 
dafürgekennzeichnetenStellenerlaubt(§23Abs.2a).EineDurchfahrtdes
Kfz-Verkehrsisthingegenmöglich.

§ 2 Abs. 1 Z 2a
Begriffsbestimmungen:
Im Sinne des Bundesgesetzes gilt 
als »Begegnungszone: eine Straße, 
deren Fahrbahn für die gemein  same 
Nutzung durch Fahrzeuge und 
Fußgänger bestimmt ist, und die 
als solche gekennzeichnet ist«.

§ 23 Abs. 2a 
Parken in Begegnungszonen:
»In Wohnstraßen und Begegnungs-
zonen ist das Parken von Kraftfahr-
zeugen nur an den dafür gekenn-
zeichneten Stellen erlaubt.«Die beiden Hinweiszeichen nach § 53 StVO Abs. 1 Z 9e bzw. 9f zeigen jeweils den Anfang 

und das Ende der Begegnungszone an. Nach § 76c Abs. 6 besteht die Möglichkeit, die 
erlaubte Höchst geschwindigkeit auf 30 km/h festzulegen. In diesem Fall wird die Zahl 
»20« durch »30« ersetzt.
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Nach§76c(5)geltenfürdieKundmachungdieBestimmungendes§44 
Abs.1,wonacheineBegegnungszoneamAnfangundamEndemitdenbe-
treffendenHinweiszeichennach§53Abs.1Z9ebzw.9fgekennzeichnet
werdenmuss.WurdedieerlaubteHöchstgeschwindigkeitnach§76c 
Abs.6auf30km/herhöht,istaufdemVerkehrszeichendieZahl»20«durch
die Zahl »30« zu ersetzen. 

HandeltessichbeidembetroffenenStraßenabschnittumeineGemeinde-
straße,sofälltdieVerordnungnach§94dZ8cStVOindeneigenenWir-
kungsbereichderGemeinde.FürLandesstraßenhingegensinddieBezirks-
verwaltungsbehörden zuständig. 

ImEntscheidungsvorfeldsindzudemeineUnfallanalysesowieeinumfassen-
des verkehrstechnisches Gutachten, das unter anderem eine Verschlechte-
rungderVerkehrssicherheitausschließt,erforderlich.12a

§ 76c Begegnungszonen:

(1) »Die Behörde kann, wenn es  
der Sicherheit, Leichtigkeit oder 
Flüssigkeit des Verkehrs, insbe-

sondere des Fußgängerverkehrs, 
dient, […], durch Verordnung 
Straßen, Straßenstellen oder 

Gebiete dauernd oder zeitweilig  
zu Begegnungszonen erklären.«

(3) »In Begegnungszonen dürfen 
Fußgänger die gesamte Fahrbahn 

benützen. Sie dürfen den  
Fahrzeug verkehr jedoch nicht 

mutwillig behindern.«

(6) »Wenn es der Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs dient und 

aus Gründen der Sicherheit des 
Verkehrs keine Bedenken dagegen 

bestehen, kann die Behörde in  
der Verordnung nach Abs. 1 die 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit  

auf 30 km/h erhöhen.«

Verfahrensablauf

GemeinderatsbeschlussüberdiePrüfungeinerBegegnungszone

Gutachten
Erstellungdurcheine/einenSachverständige/SachverständigenimAuftragderGemeinde

AntragandiezuständigeBehördegem.§94boder§94dStVO
(BezirkshauptmannschaftoderGemeinde)

Ermittlungsverfahren
Einleitung durch die zuständige Behörde 

Verkehrsverhandlung
Ausschreibung und Leitung durch die zuständige Behörde

VerordnungnachInteressenabwägungderBehördeaufGrundlage
des Gutachtens und der Stellungnahmen

KundmachungdurchStraßenerhalter(AufstellenderVerkehrszeichen)

Überwachung durch Exekutivorgane
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VerkehrsberuhigteStraßenräume
im Vergleich

Tempo-30-Zonen, Wohnstraßen und Fußgängerzonen priorisieren jeweils 
eine bestimmte Gruppe von Verkehrsteilnehmer:innen. Im Unterschied 

dazu steht in der Begegnungszone die gleichwertige Nutzung 
des Straßenraums im Mittelpunkt. 
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InWohnstraßenundFußgängerzonenistdieVer-
kehrsorganisationeindeutigaufdenFußverkehr
ausgerichtet. Hingegen wird in Tempo-30- Zonen 
trotz Geschwindigkeitsbeschränkung weiterhin dem 
Kfz-VerkehrPrioritäteingeräumt.DieBegegnungs-
zone hebt sich von den bisher geltenden drei  
FormenderVerkehrsberuhigungdurchdasPrinzip
dergleichwertigenNutzungaufBasisgegenseitiger
Rücksichtnahme durch alle Verkehrsteilnehmer:innen 
deutlich ab. 

Verkehrsberuhigungsmodelle im Überblick
Im Folgenden werden die verschiedenen Möglich-
keiten der Verkehrsberuhigung in einem tabellari-
schen Überblick dargestellt, um Unterschiede  
zwischen den Modellen und ihren Zielsetzungen 
sichtbar zu machen und eine Erstabschätzung in  
den Gemeinden zu ermöglichen. Zu beachten ist, 
dasseinescharfeAbgrenzungzwischendeneinzel-
nen Regelungen nur eingeschränkt möglich ist.

Zentrale Zielsetzungen und Eignung der verschiedenen Zonen13

Verkehrsberuhigte Straßenräume

Verkehrsberuhigung durch 
gegenseitige Rücksicht-
nahme von gleichwertigen 
Verkehrsteilnehmer:innen

Verkehrsberuhigung durch 
Tempolimit; 
PrioritätaufKfz-Verkehr

Verkehrsberuhigung durch 
Schrittgeschwindigkeit;
BevorzugungvonFuß-und
Radverkehr;Spielstraßefür
Kinder

BereichfürFußgänger:innen

Zentrale Zielsetzung

Ortszentren 
Plätze
Bahnhof
Schulen
WohngebietemitMisch-
nutzung

Ortszentren 
Wohngebiete
Schulen

Wohngebiete
(im städtischen Bereich nur 
beistarkerVerdichtung)

Ortszentren
Einkaufsstraßen

Anwendungsbereich

Sammelstraßen,
Anliegerstraßen,
Hauptstraßen(nurin
Ausnahmefällen)

Sammelstraßen,Anlieger-
straßen,Hauptstraßen 
(nurinAusnahmefällen, 
wenn bestimmte Kriterien  
erfülltsind)

Anliegerstraßen
(inAusnahmefällen 
Ortszentren)

Orts-undEinkaufszentren
(auchaufHauptstraßenmög-
lich,wennesAlternativenfür
denDurchzugsverkehrgibt)

Geeigneter Straßentyp

bestimmter, klar abgegrenzter 
Straßenabschnitt;
empfohleneLänge:
100 bis höchstens 500 m 
Voraussetzung: möglichst 
abgeschlossenerStraßenraum

flächenhaftübermehrere
Straßen

bestimmter, klar abgegrenzter 
Straßenabschnitt

bestimmter, klar abgegrenzter 
Straßenabschnitt

Anlage im Straßenraum

BEGEGNUNGSZONE TEMPO 30 KM/H-ZONE WOHNSTRASSE FUSSGÄNGERZONE 
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Geltende Verkehrsregeln in den verschiedenen Zonen14

20km/h(Ausnahme30km/h) 30km/h Schrittgeschwindigkeit
(10-15km/h)

keine Fahrzeuge erlaubt

Tempolimit

gleichwertigeNutzungaller PrioritätaufKfz-Verkehr PrioritätaufFuß-undRad-
verkehr,Spielstraße

PrioritätaufFußverkehr

Verkehrsteilnehmer:innen

nein ja,nachBedarf nein nein

Schutzwege, Gehsteige 

erlaubt erlaubt nicht erlaubt nicht erlaubt 

Durchfahrt

es gilt die Rechtsregel;
Fußgänger:innendürfen 
flächigqueren,dabeidenKfz-
Verkehr aber nicht »mutwillig 
behindern«

es gilt die Rechtsregel; 
VorrangfürFußgänger:innen
aufSchutzwegen

Kfz-Verkehristnurfür
Zu-undAbfahrterlaubt

Fahrzeug-Verkehr ist 
nurinAusnahmefällen
(z.B.Zeitfenster)erlaubt

Grundlegende Verkehrsregel

Zonenschild am Beginn  
und Ende (sowie Verkehrs-
schilderjenachAnforderung)

Zonenschild 
(sowie Verkehrsschilder 
jenachAnforderung)

Zonenschild 
(sowie Verkehrs schilder 
jenachAnforderung)

Zonenschild 
(ZusatztafelnfürAusnahmen)

Verkehrszeichen

eingeschränkt möglich möglich keinöffentlicherVerkehr keinöffentlicherVerkehr
(vereinzelt Ausnahmen 
möglich,z.B.Straßenbahn)

Öffentlicher Verkehr

nuranmarkiertenPlätzen möglich möglich nicht möglich

Parken

nicht erlaubt nicht erlaubt erlaubt nicht erlaubt

Spielen im Straßenraum

BEGEGNUNGSZONE TEMPO 30 KM/H-ZONE WOHNSTRASSE FUSSGÄNGERZONE 
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Die zentralen Unterschiede

Durchleitfunktion des Kfz-Verkehr
InAbgrenzungzurWohnstraße,inderausschließlichdieZu-undAbfahrtvon
Kfz-Verkehrerlaubtist,sowiezurFußgängerzone,inderzeitlicheAusnahmen
gelten können15,bleibtinBegegnungszonendieDurchleitfunktionderStraße
fürdenKfz-Verkehrweitgehenderhalten.Begegnungszonensindnicht
zuletztdeswegeneineinteressanteAlternativefürGemeinden.

Verzicht auf Schutzwege und Parkflächen
Ein weiteres wichtiges Unterscheidungskriterium ist, dass im Gegensatz zu 
Tempo-30-Zonen in Begegnungszonen keine Schutzwege vorgesehen sind, 
dafixeQuerungsstellendemGrundprinzipvonBegegnungszonen,nämlich
flächigesQuerendesFußverkehrsimniveaugleichenStraßenraum,wider-
sprechen.16AuchaufParkflächensollteweitgehendverzichtetwerden.Denn
nursokönnenfreieSichtbeziehungenunddamitdieerforderlicheVerkehrs-
sicherheit gewährleistet werden.

Kurze Straßenabschnitte statt flächenbezogener Einsatz
DasKonzeptderBegegnungszoneeignetsichvorallemfürdieGestaltung
vonkurzenStraßenabschnitten,wieesbeispielsweisePlätzeoderKnoten-
punktesind.FürlängereStraßenabschnitteoderauchfürStraßenzügesind
hingegenTempo-30-ZonendasMittelderWahl.Dementsprechendsiehtder
TouringClubSchweizTempo-30-Zonenvorallemals»flächenbezogene
Maßnahme«,die»mehrereStraßen«umfasst:»DieEinführungvonTempo-
30-ZonenzumZweckderVerkehrsberuhigungrechtfertigtsichvorallem
dann,wenndasBedürfnisnichteinebestimmteStellebetrifft,sonderndie
gesamte Fläche einer Zone«17. Tempo-30-Zonen eignen sich zudem als 
ergänzendeMaßnahmezubzw.inKombinationmiteinerBegegnungszone.17a

Wohnstraßen für Kinder
GehtesumdenAufenthaltvonKindernundumSpielenimStraßenraum,
dannempfiehltsichdieVerordnungeinerWohnstraße.ImGegensatzzum
Schweizer Modell der Begegnungszone ist in Österreich das Spielen von 
Kindern verboten.18Anzumerkenisthieraußerdem,dassdasModellder
WohnstraßesichnichtnurfürruhigeWohnsiedlungeneignet,sondern 
auchimstarkverdichtetenSiedlungsbaumitwenigAufenthaltsflächeneine
Option darstellen kann.

ImfolgendenKapitelsolldurcheinesystematischeDarstellungderKriterien
fürBegegnungszoneneineMatrixentwickeltwerden,diedenGemeindenals
Entscheidungshilfedient.
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KriterienfürBegegnungszonen
Der Wunsch nach einer Aufwertung von Ortszentren besteht in sehr vielen  

Gemeinden, birgt doch eine gelungene Gestaltung die Chance, verlorene öffent-
liche Aufenthaltsräume zurückzuerobern. Bevor eine Begegnungszone überlegt 

wird, muss genau überprüft werden, ob der gewählte Straßenabschnitt auch 
tatsächlich geeignet ist.
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Zuallererstisteserforderlich,systematischdieverkehrlicheAusgangssitua-
tionunddieFrequenzdatenzuerheben.AufeinergesichertenDatengrund-
lage können dann anhand bestimmter Kriterien klare Entscheidung en 
getroffenwerden.DasgeschiehtimbestenFallbereitsineinemnachvoll-
ziehbarenMeinungsbildungsprozessmitfrüherEinbindungderInteressen
derNutzer:innen,alsoderBürger:innen.

Ausschlusskriterien
Gleich vorweg: Für Begegnungszonen gibt es klare Ausschlusskriterien. Dazu 
gehörenStraßenmitnurpunktuellemQuerungsbedarffürFußgänger:innen
undgeringemkontinuierlichenFußverkehrsowieStraßenmitzuhoher
VerkehrsbelastungoderzuhohemParkdruckohneAusweichmöglichkeit.
AuchIndustrie-undGewerbezonensindfürBegegnungszonenungeeignet.18a

Kfz-Verkehrsaufkommen
AlsBegegnungszonekommensowohlAnlieger-alsauchSammelstraßenin
Frage.HingegensindleistungsfähigeHauptverkehrsverbindungenmitBegeg-
nungszonenmeistnichtkompatibel.DieForschungsgesellschaftStraße-
Schiene-Verkehr(FSV)siehtineinerstarkenKfz-Frequenzallerdingskein
automatischesKnock-out-Kriterium:»HoheKfz-Verkehrsstärkensindfürsich
alleinenochkeinAusschließungsgrundfürBegegnungszonen«.19 In Ausnah-
mefällenkönntenauchStraßenmitstarkemVerkehrsaufkommengeeignet
sein.DazuwirdeinegenauePrüfungdesEinzelfallsdurchExpert:innen
empfohlen.20 Verkehrssicherheit muss dann durch zusätzliche Gestaltungs-
elemente gewährleistet werden.

Fußverkehr und Radverkehr
FürFuß-undRadverkehrgiltderUmkehrschluss:JehöherdieFrequenz,
destogeeigneteristderbetroffeneStraßenabschnitt.Begegnungszonensind
demnach nur dort sinnvoll, wo eine entsprechend hohe Frequenz vorliegt. 
LeerläufeminderneindeutigdieAkzeptanzvonBegegnungszonen.21Wichtig
ist auch, dass die Aktivitäten kontinuierlich sind und zumindest einen An teil 
von20%desKfz-Verkehrserreichen.ImRVSArbeitspapierNr.27»Einsatz-
kriterienfürBegegnungszonen«nenntdieFSValsmaßgebendenSpitzen-
stundenverkehranWerktagen(MSV)mindestens50querendeFuß-
gänger:innenund/oderRadfahrer:innenaufeinerLängevon100m. 

Richtwerte für Fuß-, Rad- und Kfz-Verkehrsaufkommen 
in Begegnungszonen

nicht geeignet

geeignet

gesonderte 
Eignungsprüfung

0-50proStundeauf100mLänge

50-500proStundeauf100mLänge

erforderlicheGrundfrequenz:fürein
ausgeglichenes Verhältnis gilt eine 
kontinuierliche Mindest-Anwesen-
heitsquotevon20%desKfz-Auf-
kommens 

>500proStundeauf100mLänge

biszu1.000Kfz/h
bzw. bis zu 
10.000Kfz/Tag

>10.000/Tag

<50Lkw/h

>50Lkw/h

Begegnungszone  Fußverkehr und Radverkehr Kfz Lkw
 Anzahl der Querungen

Quelle:RVSEinsatzkriterienfürBegegnungszonen,ArbeitspapierNr.27(2016),S.5(bearbeitetLandTirol)
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DieObergrenzenfürdenKfz-Verkehrbzw.denSchwerverkehrwerdenmit
10.000Kfz/Tagbzw.50Lkw/Stundebeziffert.LiegendieQuerungenvon
Fußgänger:innenundRadfahr:innenaufeinerLängevon100mbeiüber 
500proStunde,isteinegesonderteEignungsprüfungdurchzuführen.

Schmale Straßenquerschnitte
WesentlichgeringereFrequenzensindbeischmalenStraßenquerschnitten
vorgesehen.InOrtszentrenmitdichterVerbauungsindFußgänger:innenbei
fehlendenGehsteigennichtseltenzurMitbenutzungderFahrbahnange-
halten. Die Verordnung einer Begegnungszone kann hier zur Verkehrs be ruhi-
gungbeitragenundeinerechtlicheAbsicherungdesFußverkehrsbringen.
AllerdingssolltedasKfz-Verkehrsaufkommennichtüber300KfzproStunde
liegen.BeidenFußgänger:innenwirdvonmindestens25inderSpitzen-
stunde bzw. 150 in 24 Stunden ausgegangen. Die Eignung ist im Rahmen 
einerverkehrstechnischenPrüfungzubeurteilen.21a

Flächiges Queren und Schutzwege
Weitersist,wiebereitsweiterobenerwähnt,einflächigerQuerungsbedarf
grundlegend,alsodasVorhandenseinmöglichstvielerWunschlinienvon
ZufußgehendenundRadfahrenden.Schutzwegesindgesetzlichzwarzuläs-
sig, allerdings wider sprechen sie klar der Intention von Begegnungszonen. 
DenndieBenutzungspflichtvonSchutzwegenstehteinemder»Grundprinzi-
pienvonBegegnungszonen«,demflächigenQueren,diametralentgegen.22

Parkflächen 
ParkplätzestörensowohlAufenthaltsfunktionalsauchSichtverhältnissein
Begegnungszonen.AußerdembehindernsieflächigesQueren.Straßenräume
mithohemParkdruckkommenfürBegegnungszonengenerellnichtinFrage.
Wennüberhaupt,kannParkeninnursehrbeschränktemUmfangund
ausschließlichaufmarkiertenParkfeldernerlaubtwerden.23Wirdalsotrotz
hohemBedarfeineBegegnungszoneüberlegt,sindPark-undAbstellplätze
inderUmgebungzuprüfen.24 

Öffentlicher Verkehr
GrundsätzlichkommteineBegegnungszoneauchaufStraßenabschnitten
mitöffentlichemVerkehrinFrage.Ausgeschlossensindstarkfrequentierte
HaltestellenmitHaupt-ÖV-Linien,dahierderVerkehrsflusswesentlich
eingeschränktundsowohlFußverkehralsauchöffentlicherVerkehrzusehr 
behindertwerden.AuchtretenFragendesbarrierenfreienZugangszum
Verkehrsmittelauf,dieineinerniveaugleichenZonengestaltungnichteinfach
zulösensind.EineBeurteilungistnurübereineEinzelfallprüfungmöglich.25

Räumliche Voraussetzungen
InhohemMaßeentscheidungsrelevantsindaußerdemdieräumlichen
Verhältnisse:SosindbesondersPlätze,platzähnlicheAufweitungeninOrts-
zentren,Knotenpunkteetc.fürdieErrichtungvonBegegnungszonenge-
eignet. Es geht also um Örtlichkeiten, die räumlich abgrenzbar und als 
Einheitfassbarsind.26 Aus Gründen der Akzeptanz und der Verkehrssicherheit 
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Begegnungszonen – Die wichtigsten Auswahlkriterien29

Lage

Straßentyp

Betroffener Straßenraum

Nutzungsmischung

Aufkommen
Fuß- und Radverkehr

Potential Fußverkehr

Kfz-Aufkommen

Lkw-Aufkommen

Querungsbedarf
Fuß- und Radverkehr

Hohe Aufenthaltsqualität

Parken

Öffentlicher Verkehr

Verkehrssicherheit

Sichtverhältnisse

Räumliche Situation

Ausweichverkehr

Bürger:innenbeteiligung

Barrierefreiheit

innerorts

Anlieger-undSammelstraße

kurzerStraßenabschnitt
(100-500m)

Ortszentrum,Knoten,Plätze,
WohngebietmithoherAktivität

>50/hauf100m,
kontinuierlich

kann erhöht werden

biszu10.000Kfz/Tag

<50Lkw/h

flächenhaft,vieleWunschlinien

wirddurchbaulicheMaß-
nahmen gewährleistet

keinParkdruckbzw.esbesteht
eine Verlagerungsmöglichkeit 

Bus- und Bahnlinien mit 
geringer Frequenz

Sicherheitsdefizitekönnen
durch Umgestaltung ausge-
schlossen werden

ausreichend

alsgeschlossenerStraßen-
abschnittgestaltbar

nicht oder nur geringe Ver lage-
rung des Durchzug verkehrs

Beteiligungsprozess mit 
positivem Ergebnis

möglich

außerorts

Hauptverkehrsstraßemitüber-
wiegenderDurchleitfunktion

flächigesGebiet

Gewerbe- und Industriegebiet

<50/h,nurkurzeStoßzeiten

kann nicht erhöht werden

>10.000Kfz/Tag;nurin
Ausnahmefällengeeignet

>50Lkw/h

punktuell, nur an 
bestimmten Stellen

kann nicht gewährleistet 
werden

hoherParkdruckohne 
Ver lagerungsmöglichkeit

Hauptlinien mit hoher 
Frequenz

Sicherheitsdefiziteentstehen

nicht ausreichend

klare Abgrenzung zum übrigen 
Straßenraumnichtmöglich

Verlagerung des Durchzug-
verkehrs

keine Akzeptanz

nicht realisierbar

Kriterium Geeignet Nicht geeignet

empfehlenExpert:inneneineLängevon100bishöchstens500m.Diese
DistanzentsprechedererwartetenkonzentriertenAufmerksamkeitsdauer
der Verkehrsteilnehmer:innen.27Fürgrößere,flächenhafteAbschnittewird
eineVerkehrsorganisationüberTempo-30-Zonenempfohlen.

Nichtzuletztistzubeachten,dassbeiderPlanungeinerBegegnungszone 
dieAuswirkungenaufdasgesamteStraßennetzberücksichtigtwerden
müssen.Soistzuprüfen,obmitVerlagerungseffektenaufUmlandstraßen 
zu rechnen ist. Ist das der Fall, so ist zu klären, bis zu welcher Höhe diese 
vertretbar sind.28

Im Folgenden werden die zentralen Auswahlkriterien tabellarisch dargestellt.
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Gestaltung von Begegnungszonen
Bisher wurde bei der Gestaltung von Straßenräumen meist ausschließlich auf 

verkehrstechnische Fragen und Sicherheitsaspekte fokussiert. Mit Einführung der 
Begegnungszone treten »humanökologische« Zielsetzungen, wie beispiels weise die 

Aufenthaltsfunktion für Kinder und ältere Menschen stärker in den Vordergrund.30 
Die Gestaltung einer Begegnungszone verdeutlicht die enge Verschränkung von 

Mobilitätsplanung und nachhaltiger Siedlungsentwicklung.
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Eine Begegnungszone ist ein von allen Verkehrsteilnehmer:innen gleich wertig 
nutzbarerStraßenraum,derdurchseineGestaltungdieNutzer:innen 
»zum Verweilen und den motorisierten Verkehr zu einer angepassten Ge-
schwindigkeit« einladen soll.31 Allerdings sieht das Konzept vor, dass nicht 
Restriktionen zu einer Änderung des Verkehrsverhaltens der Lenker:innen 
führen,sondernfreiwilligeVerhaltensänderungen,diesichausderGestaltung
der Flächen ergeben.32 Diese ist charakterisiert durch:

□ eineniveaugleicheVerkehrsflächeohneAbgrenzungen,
□ denVerzichtaufBeschilderungen,
□ denVerzichtaufSchutzwege,Trottoirsetc.,
□ keinebzw.wenigeundausschließlichmarkierteParkflächen,
□ baulicheMaßnahmenzurGeschwindigkeitsreduktionim 
Eingangsbereich(»Tor«)

□ sowiebaulicheMaßnahmenzurFörderungderAkzeptanz 
alsAufenthaltsfläche.33

Akzeptanz durch Straßenraumgestaltung
Um Kosten zu sparen, beschränken sich Gemeinden bei der Verordnung  
vonVerkehrsberuhigungsmaßnahmennichtseltenaufeineAusweisung
durch Verkehrsschilder. Viele Beispiele belegen allerdings, dass die allei nige 
Ausschilderungnichtausreicht,umKfz-Lenker:innenzumTempodrosselnzu
bewegen.DerumfassendenAusgestaltungvonBegegnungszonenkommt
nicht zuletzt aus Gründen der Verkehrssicherheit eine besonders wichtige 
Rolle zu.34 

Nachvollziehbar und schlüssig
Eine hohe Akzeptanz kann dann erreicht werden, wenn es gelingt, den 
Straßenraum»selbsterklärend«,füralleVerkehrsteilnehmer:inneneingän-
gig und leicht nachvollziehbar zu gestalten. Auch eine klare Abgrenzung vom 
herkömmlichenStraßennetzmittelseindeutigidentifizierbarerÜbergänge
in die Begegnungszone ist von zentraler Bedeutung.35Wichtigistaußerdem,
dass über die Ge staltung die Vorrangregelung und das »geltende Betriebs-
konzept« unmissverständlich kommuniziert werden.36

Orte der Begegnung
FüreinehoheAkzeptanzmüssenaußerdemdieVorteilederNutzungals 
AufenthaltsraumindenVordergrundrücken.Andersformuliert,esbraucht
attraktiveOrtederBegegnung,diezumVerweileneinladen,beispielsweise
durchSitzgelegenheiten,schattenspendendeBepflanzungen,Bäumeetc.37
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Gestaltungselemente

Eingangstore
Ein kontrastreich gestaltetes »Ein- und Ausgangstor« am Beginn und am 
Ende der Zone signalisiert, dass ein geändertes Verkehrsregime und ein 
verkehrsberuhigter Bereich vorliegen.38DerWechselsolldenLenker:innen
dabeinichtnur»visuell«,sondernauch»fahrdynamisch«durcheineEin-
engungbewusstgemachtwerden.Zubeachtenistaußerdem,dassdie
»Tore« möglichst gleich gestaltet sein sollten.39

Fahrbahnbreite
DiefreizuhaltendeFahrbahnflächeistabhängigvondenmaßgebenden
BemessungsfahrzeugensowiedenBegegnungsfällen.LautRVS03.04.12
PlanungundEntwurfvonInnerortsstraßen(März2020)40liegtdieerfor-
derlicheFahrbahnbreitebeiAnlieger-oderErschließungsstraßenund
Tempo30imBegegnungsfallLkw/Pkwbei5,25m,imBegegnungsfall
Pkw/Pkwbei4,50m.EineDimensionierungvon4,50mistauchfürden
BegegnungsfallLkw/Pkwmöglich,undzwardann,wenneinegeringe
Frequenz vorliegt und Ausweichmöglichkeiten bestehen. In bestimmten 
FällenkannaucheineSparfahrbahnmit3mBreiteausreichendsein.41

Optische Einengungen
Breite,lineargeführteStraßenfluchtenhabeneineSogwirkungundverleiten
zur Beschleunigung. Um als Tempobremse zu wirken, sollte die Fahrbahn-
breitemöglichstgeringgehaltensein.DieTrennwirkungvonStraßenhängt
außerdemvonderHöhederKfz-FrequenzundvonderGeschwindigkeitab.43 
Optische Einengungen können beispielsweise durch beid seitig, abgegrenzte 
SeitenstreifenmitAusweichendasMittelderWahlsein.44 Auch mit einer 
auflockerndenGestaltungdurcheinenWechselzwischenVerengenund
Verbreitern kann eine geschlossene Raumwirkung durch brochen werden.45 

Grundsätzlichmussabergewährleistetsein,dassgenügendFlächefürden
Begegnungsfallvorhandenist.

BreitederFahrflächeinmbeizulässigerHöchst-undBegegnungsgeschwindigkeit 
von30km/h42

einstreifige Straße(Einbahn)

zweistreifige Fahrbahn mit Begegnungsfall

Lkw/Pkw
Pkw-Pkw

3,00

5,25 
4,50(LkwmitAusweichen)

Begegnungsfall Breite in m bei zulässiger 
 Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h

Quelle:RVS03.04.12PlanungundEntwurfvonInnerortsstraßen(März2020),S.14/15

22



Straßenoberfläche und Material
UmdieAufmerksamkeitzuerhöhenunddieGeschwindigkeitzudrosseln,
können Akzente und Kontraste auch durch einen Belagswechsel erzielt 
werden. Zu beachten ist dabei, dass bei der Auswahl der Materialien dem 
Ortsbild entsprochen und eine Lärmbelastung der Anwohner:innen weitge-
hend vermieden wird.46GuteBeispielesindPflasterungenvonPlätzenoder
von Knotenanhebungen.

Grünräume
GrünräumetragenwesentlichzurVerbesserungderAufenthaltsqualitätund
desKleinklimasvonStraßenräumenbei.Als»lebende«Gestaltungselemente
habenGrünflächeneinenbestimmtenPlatzbedarf.UmdurchdasPflanzen-
wachstumlangfristigSichtbehinderungenunddamitBeeinträchtigungender
Verkehrssicherheitausschließenzukönnen,mussderPlatzbedarfbereitsin
derPlanungsphaseentsprechendabgeschätztwerden.47

Möblierung
MöblierungenwieBrunnen,Bänke,Infotafeln,Polleretc.solltendem 
CharaktereinerOrtschaftentsprechen,dietatsächlichenNutzungsinteressen
widerspiegeln und durchgängig und einheitlich gestaltet sein.48

Bodenmarkierungen
BodenmarkierungensindgrundsätzlichnurimZusammenhangmitParkflä-
chenvorgesehen.Diesemüssenallerdingsverpflichtendmarkiertwerden.
AlsProvisoriumkönnenzudemSperrlinienangebrachtwerden,dielangfristig
durchbaulicheMaßnahmenersetztwerdensollten.Gleichesgiltauchfüralle
anderen Markierungen.49 
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Barrierefreiheit

DasKonzeptderBegegnungszonekommtdenAnforderungenmobilitäts-
eingeschränkterPersonendurchgenerelleNiveaugleichheit,denVerzichtauf
FahrbahnabgrenzungensowieaufAbsätzebeiTrottoirs,Haltestellenetc.
entgegen.GenauausdiesemGrundmussderBarrierefreiheitinBegegnungs-
zonenaberauchbesondershoheAufmerksamkeitgeschenktwerden.Um
mögliche Verunsicherungen zu vermeiden, sollten Behindertenverbände 
jedenfallsmöglichstfrühzeitigindenPlanungsprozesseinbezogenwerden.

Querungsstellen mit taktilen Bodenleitsystemen
DaSchutzwegefehlen,sindfürstarksehbehindertebzw.blindeMenschen
entlang der Hauptgehlinien sowie am Beginn und Ende der Begegnungszone 
QuerungsstelleninFormvontaktilenBodenleitsystemenzuschaffen.Zu
beachtenistdabei,dassdieseQuerungsstellenvondenKfz-Lenker:innen
rechtzeitigundeindeutigidentifiziertwerdenkönnen.FürPersonenmit
GehbehinderungensindvorallemFragenimZusammenhangmiterforderli-
chenRampen,Durchgangsbreitenetc.relevant.EinVorteilfürmobilitätsein-
geschränktePersonensinddieinBegegnungszonenvorhandenenMöblie-
rungenundRuhebereiche,diezumAufenthaltundzurRasteinladen.Auch
siemüssenüberLeitsystemeentsprechendgeplantwerden.Einguter
ÜberblickzudenwichtigstenPunktenbarrierefreierGestaltungvon
BegnungszonenistimRVSArbeitspapierNr.27»Einsatzkriterienfür
Begegnungszonen«zufinden.50

Bauliche Maßnahmen und Kosten
DieGestaltungserfordernissemachendeutlich,dassdieVerordnungeiner
BegegnungszonenichtohnebaulicheMaßnahmenauskommt.Bauliche
MaßnahmenverursachenallerdingsKosten.Kosten,diesichangesichtsder
Chancen,dieeineNeugestaltungdesöffentlichenRaumsfürdieAttraktivität
einerGemeinde,fürdieWohn-undLebensqualität,aberauchfürdieEnt-
wicklungalsWirtschaftsstandortbieten,lohnenkönnen.
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Bürger:innenbeteiligung und 
Begegnungszonen
Die Schaffung einer Begegnungszone ist mit einer Nutzungsänderung 
und Neu gestaltung öffentlichen Straßenraums verbunden und damit in hohem 
Maße sozial relevant.51 Es liegt daher nahe, die Einführung einer Begegnungszone 
mit einem Verfahren zur Bürger:innenbeteiligung zu verbinden. 
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DerBeteiligungsprozesssolltevoneinerfaktenreichenundobjektiven 
Informationspolitikbegleitetwerden,möglichstfrühzeitigeinsetzenund 
aufFachwissenundeineguteDatenlageaufbauenkönnen.

Bürger:innen erfolgreich beteiligen
GelungenePartizipationlebtvonInteresseundBetroffenheit.Umeinerege
Beteiligungsicherzustellen,empfehlenExpert:inneneineprojektbezogene
Herangehensweise.52 Der Austausch und die Diskussion sollten demnach 
nichtbeiallgemeinenFragestellungenansetzen,sondernaufeinkonkretes
Projekt,geplanteÄnderungenimStraßenraumundderenAuswirkungenauf
denAlltagderNutzer:innenBezugnehmen.BetroffenheitundRelevanzließe
sichsofürdiepersönlicheLebenssituationbessererfahrbarmachen.53

Projektbezogen und ganzheitlich
AucheineEinbettungdergeplantenMaßnahmenindieZielsetzungender
örtlichen Raumordnungs- und Siedlungspolitik erhöht das Interesse. Die 
AuseinandersetzungmitThemen,wieetwademdemografischenWandel
undseineFolgenfürdieältereBevölkerung,demAngebotvonKinder-
gärten/-krippenoderderzukünftigenSituationderNahversorgung,fördert
dasVerständnisfürProblemlagenundermöglichteineangemesseneDis-
kussion im Gesamtzusammenhang. Gleichzeitig steigen damit auch die 
ChancenfüreineIdentifikationderBürger:innenmitdenbeabsichtigten
Maßnahmen.54

Was Bürger:innenbeteiligung leisten kann
WiewertvolldabeiderInputfürEntscheidungsprozesseseinkann,sollte 
nicht unterschätzt werden. Denn die Gemeindebürger:innen leben als Be-
teiligte vor Ort und sind damit »Experten und Kenner des Ortes und der  
lokalbestehendenBedürfnisse«55.DieAbschätzungderPraxistauglichkeit
undSchlüssigkeitvorgeschlagenerMaßnahmenkannsowohlfürdieIdeen-
findungalsauchfürdiePlanungnützlichundhilfreichsein.Füreineaktive
und engagierte Beteiligung müssen die Bürger:innen allerdings sicher  
sein können, dass ihre Anregungen, Ideen und Vorschläge ernst ge nommen 
und im politischen Entscheidungsprozess gehört werden.56
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Ablaufplan
Entscheidungsprozess und Bürger:innenbeteiligung in der Gemeinde57

Kriterien-Check und Erstabschätzung
aufBasisderAuswahlkriterienimLeitfaden

Bürger:innenbeteiligung: Kommunikationsmaßnahmen
StartderkontinuierlichenundobjektivenInformationderBevölkerung

Gemeinderatsbeschluss 
über das Erstellen einer Bestandserhebung sowie zur Bürger:innenbeteiligung

Bestandserhebung 
ErhebungundAnalyseallerrelevantenDaten

Maßnahmenkatalog (Entwurf)
ersteMaßnahmenzusammenstellungalsGrundlagefürdenDiskussionsprozess

Bürger:innenbeteiligung: Projektteam und Arbeitsgruppen 
StartdesProjektteamsundBildungvonArbeitsgruppen

Maßnahmenkatalog (ergänzter Maßnahmenkatalog) 
ErgänzungdesMaßnahmenkatalogsmitVorschlägenundIdeen
ausdemPartizipationsprozess

Gemeinderatsbeschluss 
überdiePrüfungeinerBegegnungszone

Gutachten 
ErstellungdurcheineSachverständige/einenSachverständigen

Behördenverfahren 
AntragandiezuständigeBehörde(sieheRechtskapitel)

Einreichplanung und Umsetzung 

Verordnung und Kundmachung 

Evaluierung und Erfolgskontrolle 
Evaluierung der Begegnungszone hinsichtlich Verkehrssicherheit nach einem Jahr

27



Kriterien-Check und Erstabschätzung
Eine Erstabschätzung anhand der Auswahlkriterien und eine vergleichende 
BetrachtungderverschiedenenVerkehrsberuhigungsmodelleaufBasisdes
vorliegendenLeitfadenskönnendenEntscheidungsprozessunterstützenund
zuerstenZielsetzungenführen.MöglicheFragen,diesichindieserPhase
stellen,sind:Welcheverkehrspolitischen,sozialenundwirtschaftlichenZiele
werdenmiteinerBegegnungszoneverfolgt?WelcheNutzer:innenbedürfnisse
liegenvorundwiekanndiesenamehestenentsprochenwerden?Isteine
BegegnungszonedasgeeigneteverkehrspolitischeInstrumentfürdiege-
stecktenZiele?KommteineBegegnungszonefürdieinBetrachtgezogene
ÖrtlichkeitgrundsätzlichinFrage?BringtdieMaßnahmeeineVerbesserung
der verkehrlichen Situation in der Gemeinde, oder wird der Verkehr nur 
verlagert?58

Bestandserhebung und Analyse
DiepositivenAuswirkungen,dieeinefrühzeitigeundumfassendeBestands-
erhebungundeineausführlicheAnalysederDatenaufdenfolgenden
Planungs-undBürgerbeteilungsprozesshaben,könnennichthochgenug
eingeschätzt werden. Teil der Bestandserhebung sind unter anderem die 
relevantenVerkehrsdaten(Aufkommen,Zusammensetzung,Sicherheitetc.),
städtebaulicheAspekte(Gebäude,Fassadengestaltung,Straßenverlaufetc.),
Nutzer:innenbedürfnissevonAnwohnendenundWirtschaft,Umweltauswir-
kungen etc.59DieBestandserhebungkannalseineArtRüstzeugfürdie
Akteur:innenimBürgerbeteiligungsprozessgesehenwerdenundbefähigt
diese,Problemlagenzuerkennen,Zusammenhängezuverstehenund
Lösungsansätzezufinden.Dabeigilt:JebesserdieDatenlagezurAusgangs-
situation und die Darstellung der geplanten Änderungen, desto eher wird ein 
Ergebniserzielt,dasvonderMehrheitgetragenwirdundnichtaufEntschei-
dungen »aus dem Bauch heraus« beruht.60

Projektteam und Arbeitsgruppen
WichtigeGrundlagefürdenStartderintensivenPhasederBürger:innen-
beteiligungsowiedenanschließendenDiskussionsprozessimProjektteam
undindenArbeitsgruppenistderersteEntwurfdesMaßnahmenkatalogs.61 
DieBildungvonProjektteamundArbeitsgruppeerfordertdabeiÜberlegun-
gen zur Zusammensetzung und Auswahl der Bürger:innen sowie zum  
AblaufdesBeteiligungsprozesses.
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Zusammensetzung der Arbeitsgruppen
BeipartizipativenVerfahrenwerdenmeist»gemischteArbeitsgruppen«
gebildet62, die aus Expert:innen der verschiedenen Fachbereiche, 
Akteur:innenausPolitik,VerwaltungundWirtschaftsowieinteressierten
Bürger:innen rekrutiert werden.63 Die Arbeitsgruppen bestehen vorwiegend 
ausfolgendenInteressengruppen:

□ Anwohner:innen und ansässige Gewerbebetriebe 
□ Interessenverbände(beispielsweiseBehindertenverbände)
□ Expert:innen (Mobilitätsplanung, Raumplanung, Städteplanung,  
Architekturetc.)

□ Verwaltung
□ Politik

Moderation 
Von der Festlegung des gemeinsamen Fahrplans bis hin zur Zusammen-
fassungderErgebnisseundihrerPräsentationaufeineröffentlichenVer-
anstaltungwirddieArbeitsgruppevoneiner/einemModeratorin/Moderator
begleitet. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um eine externe, 
weitgehendunparteiischePerson,diefüreinenregenAustauschundeine
sachlicheDiskussionverantwortlichzeichnet.AufgabederModerationistes
zudem,einenDialogaufzubauen,derdiegemeinsamenInteresseninden
VordergrundrücktsowiedeninformellenAustauschfördert.64

Auswahl der Bürger:innen 
DasAuswahlverfahrenderBürger:innenreichtvoneinemallgemeinen 
AufrufzurBeteiligungbishinzurAnwendungdesZufallsprinzips.Sohatsich
inVorarlberg,dasBürgerräteinderVerfassungverankerthat,einAuswahl-
verfahrennachdemZufallsprinzipetabliert.65

Bleibt noch zu erwähnen, dass Bürger:innenbeteiligung als solche nicht 
seltenanzweiFrontenumAkzeptanzkämpfenmuss,dennbestehende
VorbehalteundBarrierenmüssensowohlbeisomancher/manchempoliti-
schenEntscheidungsträgerin/EntscheidungsträgeralsauchbeiBürger:innen
abgebaut werden.66 
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Begegnungszone – Beispieltext für eine Verordnung

(NamederGemeinde)

Verordnung

des Gemeinderates der (NamederGemeinde),beschlosseninderSitzungvom(Datum der Sitzung),mit 
derimInteressederSicherheit,LeichtigkeitundFlüssigkeitdesVerkehrs,aufGrundlagederbestehenden
verkehrs-undstraßenbautechnischenRahmenbedingungenzurErhöhungderVerkehrssicherheitundzur
VerbesserungderAufenthaltsqualitätfürFußgänger:innendieweiteruntengenanntenStraßenabschnitte
dauernd zur Begegnungszone erklärt werden.

Gemäß§94dZiff.8ciVm§43Abs.1(oder§94bZiff.1–entsprechendeAnpassungwennessichum 
eineLandesstraßehandelt)und§76cderStraßenverkehrsordnung1960,BGBl.Nr.159,zuletztgeändert 
durchdasGesetzBGBlNr.(aktuelle Ausgabe)wirdverordnet:

§1

Aufden(Gemeinde-)Straßenabschnitten(NamenderStraßenabschnitte)dürfenLenker:innenvonFahr-
zeugenwederFußgänger:innennochRadfahrer:innenbehindern,habenvondenortsgebundenenGegen-
ständen oder Einrichtungen einen der Verkehrssicherheit entsprechenden seitlichen Abstand einzuhalten 
unddürfennurmiteinerGeschwindigkeitvonhöchstens20km/hfahren.Fußgänger:innendürfendie 
gesamteFahrbahnbenützen,denFahrzeugverkehrjedochnichtmutwilligbehindern.

Das verkehrstechnische Gutachten vom (Datum)undderBeschilderungsplanerstelltvon 
(NamedesErstellers)bildeneinenintegriertenBestandteildieserVerordnung.

§2

DieKundmachungdieserVerordnungerfolgtgemäß§44Abs.1StVO1960durchAnbringungderVorschrifts-
zeichennach§53Z9eStVO1960»Begegnungszone«und§53Z9fStVO1960»EndederBegegnungs-
zone«anfolgendenStellen:

DetaillierteAuflistung 

DieseVerordnungtrittmitdemZeitpunktderAnbringungderangeführtenStraßenverkehrszeicheninKraft.

GleichzeitigtrittdieVerordnungvom(DatumundNamederbishergültigenVerordnung)imgesamten
BereichderBegegnungszoneaußerKraft.

DieBürgermeisterin/derBürgermeister
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